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Erwägungen
E. 2
2.1Â Â Â Â  Hiergegen liess X.___ durch FÃ¼rsprecher RenÃ© W. Schleifer am 19. Januar 2009 Beschwerde erheben und beantragen, die angefochtene VerfÃ¼gung sei aufzuheben und es sei ihr eine ganze Rente der Invalidenversicherung zuzusprechen (Urk. 1 S. 2). Mit Beschwerdeantwort vom 17. Februar 2009 (Urk. 7 unter Beilage ihrer Akten, Urk. 8/1-84) ersuchte die Beschwerdegegnerin um Abweisung der Beschwerde.
2.2Â Â Â Â  Am 27. MÃ¤rz 2009 erstattete die BeschwerdefÃ¼hrerin die Replik (Urk. 12) und erhob gleichentags Beschwerde gegen die VerfÃ¼gung vom 26. Februar 2009 (Urk. 13/2), mit welcher ihr Leistungen (Dreiviertelsrente) vom 1. April bis zum 31. Dezember 2008 ausgerichtet worden waren. Diese Beschwerde legte das Gericht unter der Prozessnummer IV.2009.00323 an. Mit VerfÃ¼gung vom 2. April 2009 (Urk. 14) vereinigte das Gericht die beiden Verfahren (IV.2009.00052 und IV.2009.00323) und fÃ¼hrte den Prozess unter der Nummer IV.2009.00052 weiter.
2.3Â Â Â Â  Am 9. April 2009 (Urk. 16) ersuchte die Beschwerdegegnerin unter Hinweis auf die Beschwerdeantwort vom 17. Februar 2009 um Abweisung der Beschwerde vom 27. MÃ¤rz 2009.
3.Â Â Â Â Â Â  Auf die Vorbringen der Parteien sowie die eingereichten Unterlagen wird, soweit erforderlich, in den nachfolgenden ErwÃ¤gungen eingegangen.
Das Gericht zieht in ErwÃ¤gung:
1.Â Â Â Â Â Â
1.1Â Â Â Â  Die Beschwerdegegnerin hatte ihrem Entscheid eine RestarbeitsfÃ¤higkeit von 50 % in bisheriger TÃ¤tigkeit und damit einen InvaliditÃ¤tsgrad von ebenfallsÂ  50 % bis zum Januar 2008 zugrunde gelegt. Danach habe sich der Gesundheitszustand verschlechtert, so dass nunmehr noch eine ArbeitsfÃ¤higkeit von 40 % zumutbar sei, was einem InvaliditÃ¤tsgrad von 60 % gleichkomme und Anspruch auf eine Dreiviertelsrente begrÃ¼nde (Urk. 2 S. 2).
1.2Â Â Â Â  DemgegenÃ¼ber liess die BeschwerdefÃ¼hrerin insbesondere vorbringen, aus psychiatrischer Sicht habe im Jahre 2008 eine ArbeitsunfÃ¤higkeit von 70 bis 80 % bestanden, wÃ¤hrend aus somatischer Sicht gar eine durchgehende ArbeitsunfÃ¤higkeit von 100 % seit Januar 2008 ausgewiesen sei (Urk. 1 S. 4). Was das Valideneinkommen betreffe, so sei dieses bei Fr. 88'767.-- anzusetzen, habe sie doch mit einem - gesundheitsbedingt reduzierten - Pensum von 80,95 % ein jÃ¤hrliches Einkommen von Fr. 71'857.-- erzielt (Urk. 1 S. 6). Das Invalideneinkommen betrage gestÃ¼tzt auf die Beurteilungen der Dres. C.___ und B.___ Fr. 0.--. Ginge man von der EinschÃ¤tzung von Dr. D.___ aus, welcher eine ArbeitsfÃ¤higkeit von 30 % in geschÃ¼tztem Rahmen als realisierbar bezeichnet habe, so bedeute dies, dass nur sehr unqualifizierte Arbeiten zur VerfÃ¼gung stÃ¼nden. Damit wÃ¤re die BeschwerdefÃ¼hrerin in der Lage, mit einem Pensum von 30 % ein jÃ¤hrliches Invalideneinkommen von Fr. 19'307.-- zu erzielen, was zu einem InvaliditÃ¤tsgrad von 78 % fÃ¼hre. Mithin habe sie Anspruch auf eine ganze Rente der Invalidenversicherung (Urk. 1 S. 7).
2.Â Â Â Â Â Â
2.1Â Â Â Â  Am 1. Januar 2008 sind die im Zuge der 5. IV-Revision revidierten Bestimmungen des Bundesgesetzes Ã¼ber die Invalidenversicherung (IVG) vom 6. Oktober 2006, der Verordnung Ã¼ber die Invalidenversicherung (IVV) vom 28. September 2007, des Bundesgesetzes Ã¼ber den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) sowie das Bundesgesetz Ã¼ber die Schaffung und die Ã�nderung von Erlassen zur Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen (NFA) vom 6. Oktober 2006 in Kraft getreten. In materiellrechtlicher Hinsicht gilt jedoch der allgemeine Ã¼bergangsrechtliche Grundsatz, dass der Beurteilung jene Rechtsnormen zu Grunde zu legen sind, die bei Erlass des angefochtenen Entscheids respektive im Zeitpunkt gegolten haben, als sich der zu den materiellen Rechtsfolgen fÃ¼hrende Sachverhalt verwirklicht hat (vgl. BGE 127 V 467 Erw. 1, 126 V 136 Erw. 4b, je mit Hinweisen). Die angefochtene VerfÃ¼gung ist am 3. Dezember 2008 ergangen, wobei ein Sachverhalt zu beurteilen ist, der vor dem Inkrafttreten der revidierten Bestimmungen der 5. IV-Revision am 1. Januar 2008 begonnen hat. Daher und aufgrund dessen, dass der Rechtsstreit eine Dauerleistung betrifft, Ã¼ber welche noch nicht rechtskrÃ¤ftig verfÃ¼gt wurde, ist entsprechend den allgemeinen intertemporalrechtlichen Regeln fÃ¼r die Zeit bis 31. Dezember 2007 auf die damals geltenden Bestimmungen und ab diesem Zeitpunkt auf die neuen Normen der 5. IV-Revision abzustellen (vgl. zur 4. IV-Revision: BGE 130 V 445 ff.; Urteil des EidgenÃ¶ssischen Versicherungsgerichts vom 7. Juni 2006 in Sachen M., I 428/04, Erw. 1). Dies fÃ¤llt materiellrechtlich jedoch nicht ins Gewicht, weil die 5. IV-Revision hinsichtlich der InvaliditÃ¤tsbemessung keine substanziellen Ã�nderungen gegenÃ¼ber der bis 31. Dezember 2007 gÃ¼ltig gewesenen Rechtslage gebracht hat, so dass die zur altrechtlichen Regelung ergangene Rechtsprechung weiterhin massgebend ist (Urteil des Bundesgerichts in Sachen A. vom 19. Mai 2009, 8C_76/2009, Erw. 2). Im Folgenden werden die massgeblichen Gesetzesbestimmungen - soweit nichts anderes vermerkt ist - in der seit dem 1. Januar 2008 geltenden Fassung zitiert.
2.2Â Â Â Â  InvaliditÃ¤t ist die voraussichtlich bleibende oder lÃ¤ngere Zeit dauernde ganze oder teilweise ErwerbsunfÃ¤higkeit (Art. 8 Abs. 1 ATSG). Die InvaliditÃ¤t kann Folge von Geburtsgebrechen, Krankheit oder Unfall sein (Art. 4 Abs. 1 IVG). ErwerbsunfÃ¤higkeit ist der durch BeeintrÃ¤chtigung der kÃ¶rperlichen, geistigen oder psychischen Gesundheit verursachte und nach zumutbarer Behandlung und Eingliederung verbleibende ganze oder teilweise Verlust der ErwerbsmÃ¶glichkeiten auf dem in Betracht kommenden ausgeglichenen Arbeitsmarkt (Art. 7 Abs. 1 ATSG). FÃ¼r die Beurteilung des Vorliegens einer ErwerbsunfÃ¤higkeit sind ausschliesslich die Folgen der gesundheitlichen BeeintrÃ¤chtigung zu berÃ¼cksichtigen. Eine ErwerbsunfÃ¤higkeit liegt zudem nur vor, wenn sie aus objektiver Sicht nicht Ã¼berwindbar ist (Art. 7 Abs. 2 ATSG in der seit 1. Januar 2008 geltenden Fassung).
2.3Â Â Â Â  Die Annahme eines psychischen Gesundheitsschadens, so auch einer anhaltenden somatoformen SchmerzstÃ¶rung, setzt zunÃ¤chst eine fachÃ¤rztlich (psychiatrisch) gestellte Diagnose nach einem wissenschaftlich anerkannten Klassifikationssystem voraus (BGE 130 V 398 ff. Erw. 5.3 und Erw. 6). Wie jede andere psychische BeeintrÃ¤chtigung begrÃ¼ndet indes auch eine diagnostizierte anhaltende somatoforme SchmerzstÃ¶rung als solche noch keine InvaliditÃ¤t. Vielmehr besteht eine Vermutung, dass die somatoforme SchmerzstÃ¶rung oder ihre Folgen mit einer zumutbaren Willensanstrengung Ã¼berwindbar sind. Bestimmte UmstÃ¤nde, welche die SchmerzbewÃ¤ltigung intensiv und konstant behindern, kÃ¶nnen den Wiedereinstieg in den Arbeitsprozess unzumutbar machen, weil die versicherte Person alsdann nicht Ã¼ber die fÃ¼r den Umgang mit den Schmerzen notwendigen Ressourcen verfÃ¼gt. Ob ein solcher Ausnahmefall vorliegt, entscheidet sich im Einzelfall anhand verschiedener Kriterien. Im Vordergrund steht die Feststellung einer psychischen KomorbiditÃ¤t von erheblicher Schwere, AusprÃ¤gung und Dauer. Massgebend sein kÃ¶nnen auch weitere Faktoren, wie chronische kÃ¶rperliche Begleiterkrankungen, ein mehrjÃ¤hriger, chronifizierter Krankheitsverlauf mit unverÃ¤nderter oder progredienter Symptomatik ohne lÃ¤ngerdauernde RÃ¼ckbildung, ein sozialer RÃ¼ckzug in allen Belangen des Lebens, ein verfestigter, therapeutisch nicht mehr beeinflussbarer innerseelischer Verlauf einer an sich missglÃ¼ckten, psychisch aber entlastenden KonfliktbewÃ¤ltigung (primÃ¤rer Krankheitsgewinn; "Flucht in die Krankheit"), das Scheitern einer konsequent durchgefÃ¼hrten ambulanten oder stationÃ¤ren Behandlung (auch mit unterschiedlichem therapeutischem Ansatz) trotz kooperativer Haltung der versicherten Person (BGE 130 V 352 Erw. 2.2.3 in fine). Je mehr dieser Kriterien zutreffen und je ausgeprÃ¤gter sich die entsprechenden Befunde darstellen, desto eher sind - ausnahmsweise - die Voraussetzungen fÃ¼r eine zumutbare Willensanstrengung zu verneinen (Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der ArbeitsunfÃ¤higkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, in: Schmerz und ArbeitsunfÃ¤higkeit, St. Gallen 2003, S. 77).
Â Â Â Â Â Â Â Â  Weder fÃ¼r die Verwaltung noch fÃ¼r das Gericht besteht ein Anlass, die Diagnose "Fibromyalgie" in Frage zu stellen, auch wenn diese in der Ã�rzteschaft umstritten ist. Die Fibromyalgie weist zahlreiche mit den somatoformen SchmerzstÃ¶rungen gemeinsame Aspekte auf, sodass es sich beim aktuellen Kenntnisstand aus juristischer Sicht rechtfertigt, die von der Rechtsprechung im Bereich der somatoformen SchmerzstÃ¶rungen entwickelten GrundsÃ¤tze bei der WÃ¼rdigung des invalidisierenden Charakters einer Fibromyalgie analog anzuwenden (BGE 132 V 65 Erw. 4).
2.4Â Â Â Â  Das Gericht kann die Angelegenheit zu neuer Entscheidung an die Vorinstanz zurÃ¼ckweisen, besonders wenn mit dem angefochtenen Entscheid nicht auf die Sache eingetreten oder der Sachverhalt ungenÃ¼gend festgestellt wurde (Â§ 26 Abs. 1 des Gesetzes Ã¼ber das Sozialversicherungsgericht, GSVGer). GemÃ¤ss stÃ¤ndiger Rechtsprechung ist in der Regel von der RÃ¼ckweisung - da diese das Verfahren verlÃ¤ngert und verteuert - abzusehen, wenn die Rechtsmittelinstanz den Prozess ohne wesentliche Weiterungen erledigen kann. In erster Linie kommt eine RÃ¼ckweisung in Frage, wenn der VersicherungstrÃ¤ger auf ein Begehren Ã¼berhaupt nicht eingetreten ist oder es ohne materielle PrÃ¼fung abgelehnt hat, wenn schwierige Ermessensentscheide zu treffen sind, oder wenn der entscheidrelevante Sachverhalt ungenÃ¼gend abgeklÃ¤rt ist (vgl. SVR 1995 ALV Nr. 27 S. 69).
E. 3
3.1Â Â Â Â  Mit Bericht vom 4. Januar 2006 (Urk. 8/9/5-6) diagnostizierte Dr. C.___ eine primÃ¤re Fibromyalgie sowie eine geringe Varusgonarthrose links und hielt eine BeschÃ¤ftigung als BÃ¼roangestellte im Umfang von 50 % fÃ¼r mÃ¶glich.
Â Â Â Â Â Â Â Â  Am 23. Mai 2006 (Urk. 8/16) berichtete Dr. C.___, zwischenzeitlich sei ein akutes lumboradikulÃ¤res Reizsyndrom rechts bei nachgewiesener mediolateraler Diskushernie L5/S1 rechts mit Kompression der abgehenden Nervenwurzel S1 hinzugekommen, weshalb die BeschwerdefÃ¼hrerin seit dem 2. Mai 2006 wieder vollumfÃ¤nglich arbeitsunfÃ¤hig sei.
3.2Â Â Â Â  Am 22. September 2006 erstattete die RehaClinic Z.___ das von der Beschwerdegegnerin veranlasste Gutachten (Urk. 8/18/1-17). Dazu stÃ¼tzten sich die Ã�rzte der Klinik auf die anlÃ¤sslich der Untersuchung der BeschwerdefÃ¼hrerin vom 29. August 2006 erhobenen Befunde und gemachten Angaben sowie auf die von der Beschwerdegegnerin zur VerfÃ¼gung gestellten Unterlagen (Urk. 8/18/1-6). Die Gutachter nannten die Diagnosen (1) eines Status nach Diskushernie L5/S1 rechts paramedian mit Verlegung der Nervenwurzel, aktuell ohne neurologischen Ausfall, (2) einer Fibromyalgie, (3) einen neuromuskulÃ¤ren Dysbalance mit Chondropathia patellae links sowie (4) einer Dekonditionierung mit/bei Adipositas (Urk. 8/18/13). Sie fÃ¼hrten aus, nachdem die BeschwerdefÃ¼hrerin seit 1994 unter latenten Beschwerden gelitten habe, habe sich die Problematik ausgeweitet, so dass nunmehr ein chronifiziertes, generalisiertes weichteilrheumatisches Schmerzsyndrom bestehe. In der Untersuchung hÃ¤tten 12 von 18 Tenderpoints positiv getestet werden kÃ¶nnen. Hinweise fÃ¼r neurologische Ausfallsymptome hÃ¤tten sich nicht ergeben (Urk. 8/18/14). Aufgrund der degenerativen VerÃ¤nderungen der unteren WirbelsÃ¤ulensegmente seien Arbeiten mit mittelschwerer bis sehr schwerer Belastung (Ã¼ber 15 kg) zu vermeiden. Leichtere (5 bis 10 kg) TÃ¤tigkeiten kÃ¶nnten gelegentlich, sehr leichte (bis 5 kg) Ã¶fter erfolgen. Statische Belastungen mit langem Stehen und Sitzen seien ebenfalls zu vermeiden. Zusammenfassend ergebe sich fÃ¼r eine leichte, wechselbelastende TÃ¤tigkeit wie auch fÃ¼r die angestammte TÃ¤tigkeit eine LeistungseinschrÃ¤nkung von 50 %. Als MÃ¶glichkeit, die ArbeitsfÃ¤higkeit zu verbessern, nannten die Experten die DurchfÃ¼hrung einer entsprechenden, stationÃ¤ren mulitidisziplinÃ¤ren Massnahme (Zielsetzung: Verbesserung der allgemeinen physischen AktivitÃ¤t und gegebenenfalls Gewichtsreduktion, Urk. 8/18/15).
3.3Â Â Â Â  Vom 12. Februar bis zum 12. MÃ¤rz 2007 hielt sich die BeschwerdefÃ¼hrerin in der RehaClinic A.___ auf (Urk. 8/37/4), wobei das Ziel der Schmerzreduktion bei zwar leichter Verbesserung von Kraft und Rumpfbeweglichkeit nicht erreicht werden konnte (Urk. 8/37/5). Neben den bereits bekannten Diagnosen (vgl. Erw. 3.2) nannten die Ã�rzte eine leichtgradig depressive Reaktion (Urk. 8/37/4) und erachteten eine BeschÃ¤ftigung mit leichter BÃ¼rotÃ¤tigkeit von 50 % als zumutbar, wobei eine langfristige Steigerung auf 75 % erreicht werden kÃ¶nnte (Urk. 8/36/5, 37/5).
3.4Â Â Â Â  Mit Bericht vom MÃ¤rz 2008 (Urk. 8/55) diagnostizierte Dr. B.___ eine mittelgradige depressive StÃ¶rung ohne SuizidalitÃ¤t mit somatoformer autonomer FunktionsstÃ¶rung des oberen Gastrointestinaltraktes im Rahmen einer sich seit 2005 entwickelnden Fibromyalgie mit (teilweise genetisch bedingter) typischer Schmerz- und StressverarbeitungsstÃ¶rung (ICD-10: F32.11/F45.31/Z63.7/M79.0). Der Arzt hielt dafÃ¼r, seit dem 1. Februar 2008 bestehe eine ArbeitsunfÃ¤higkeit im bisherigen Beruf von 60 % bis auf Weiteres (Urk. 8/55/2). Er bezeichnete den Gesundheitszustand der BeschwerdefÃ¼hrerin als sich verschlechternd (Urk. 8/55/4) und erklÃ¤rte, sie sei seit 2005 mindestens zu 50 % arbeitsunfÃ¤hig. Zur Zeit werde versucht, die BeschwerdefÃ¼hrerin trotz deutlich verschlechtertem Zustand nach erneuter KÃ¼ndigung Ende Januar 2008 soweit aufzubauen, dass sie eventuell einer 40%igen Arbeit nachgehen kÃ¶nne. Im Sinne einer UnterstÃ¼tzung durch die Invalidenversicherung wÃ¤re eventuell das Angebot eines geschÃ¼tzten Arbeitstrainingsplatzes hilfreich und wÃ¼nschenswert. Hoffnung auf das Finden einer Teilzeitstelle auf dem offenen Markt bestehe derzeit wenig (Urk. 8/55/5).
3.5Â Â Â Â  Dr. C.___ berichtete am 14. MÃ¤rz 2008 (Urk. 8/56/6-7), die BeschwerdefÃ¼hrerin leide unter einer generalisierten, weichteilrheumatischen Schmerzsymptomatik im Sinne einer Fibromyalgie, ferner an einer Chondropathie patellae links bei muskulÃ¤rer Dysbalance, Adipositas und reaktiver Depression, welche mit der rezenten Lebensgeschichte zusammenhangen dÃ¼rfte. ZusÃ¤tzlich existiere eine Diskushernie L5/S1 paramedian rechts, welche klinisch zurzeit im Hintergrund stehe. Dr. C.___ bestÃ¤tigte, dass sich die Schmerzsituation der BeschwerdefÃ¼hrerin in den letzten Monaten kontinuierlich verschlechtert habe. Wie es der Natur der Fibromyalgie entspreche, so seien die klinischen Befunde in den letzten Monaten wenig spektakulÃ¤r geblieben, wobei fÃ¼r ihn, Dr. C.___, am realen Gehalt der Beschwerden zu keinem Zeitpunkt nur die geringsten Zweifel bestanden hÃ¤tten. Aus rheumatologischer Sicht sei die BeschwerdefÃ¼hrerin selbst fÃ¼r kÃ¶rperlich leichte und wechselbelastende TÃ¤tigkeiten vollumfÃ¤nglich arbeitsunfÃ¤hig. Therapeutische Massnahmen mit dem Ziel der Verbesserung der ArbeitsfÃ¤higkeit sehe er keine.
3.6Â Â Â Â  Mit Bericht vom 20. April 2008 (Urk. 8/57/1-5) erklÃ¤rte Dr. D.___, die BeschwerdefÃ¼hrerin sei seit Januar 2008 in bisheriger TÃ¤tigkeit bis auf Weiteres zu 100 % arbeitsunfÃ¤hig (Urk. 8/57/2). An anderer Stelle gab er an, in bisheriger TÃ¤tigkeit bestehe eine RestarbeitsfÃ¤higkeit von 10 Wochenstunden, in geschÃ¼tztem Rahmen eine solche von 10 bis 15 Stunden pro Woche seit dem Jahre 2005. Durch die Krankheit sei die BeschwerdefÃ¼hrerin vereinsamt (Urk. 8/57/5). ErgÃ¤nzend fÃ¼hrte der Arzt aus, die rheumatologische Problematik habe durch die depressive Erkrankung eine hÃ¶chst ungÃ¼nstige Interaktion erfahren. Aus psychischer Sicht wÃ¤re eine BeschÃ¤ftigung im Umfang von 40 bis 50 % sicher sinnvoll, wobei eine ArbeitsfÃ¤higkeit von 30 % in geschÃ¼tztem Rahmen anzustreben sei. Aus internistisch-rheumatologischer Sicht sei demgegenÃ¼ber nicht von einer verwertbaren Arbeitsleistung auf dem freien Arbeitsmarkt, sondern von einer vollstÃ¤ndigen ArbeitsunfÃ¤higkeit auszugehen (Urk. 8/57/5).
E. 4
4.1Â Â Â Â  Die aufliegenden Berichte lassen keine abschliessende Beurteilung der vorliegenden Streitsache zu. So fÃ¤llt insbesondere ins Gewicht, dass - abgesehen eines Status nach Diskushernie - keine objektivierbaren somatischen Befunde erhoben werden konnten, durchwegs aber eine (primÃ¤re) Fibromyalgie diagnostiziert wurde. Wie anhaltende somatoforme SchmerzstÃ¶rungen vermag indes auch eine Fibromyalgie grundsÃ¤tzlich keine InvaliditÃ¤t im Rechtssinne zu begrÃ¼nden (Erw. 2.3), wobei Abweichendes nur gilt, sofern UmstÃ¤nde vorliegen, welche die SchmerzbewÃ¤ltigung intensiv sowie konstant behindern und den Wiedereinstieg in den Arbeitsprozess unzumutbar machen, weil entsprechende notwendige Ressourcen fehlen (vgl. Urteil des Bundesgerichts vom 6. Dezember 2007 i.S. L., 8C_468/2007, Erw. 3). Ob eine psychische KomorbiditÃ¤t von erheblicher Schwere, AusprÃ¤gung und Dauer in Frage steht, was Anlass bÃ¶te, einen beruflichen Wiedereinstieg zu verhindern (Erw. 2.3), ist aber mit Blick auf die medizinische Aktenlage fraglich. So handelt es sich einerseits bei einer depressiven Episode (vgl. Kodierung ICD-10: F32.11; Erw. 3.4) definitionsgemÃ¤ss um ein vorÃ¼bergehendes Leiden, womit es an der zur BegrÃ¼ndung eines invalidenversicherungsrechtlich relevanten Gesundheitsschadens nÃ¶tigen Dauerhaftigkeit mangelt (vgl. Urteil des Bundesgerichts vom 26. Januar 2007 i.S. A., I 510/06, Erw. 6.3). Andererseits darf eine psychische StÃ¶rung ihre ErklÃ¤rung nicht alleine in soziokulturellen oder psychosozialen Faktoren finden (vgl. Erw. 3.5, wo Dr. C.___ die bestehende Depression als mit der Lebensgeschichte in Zusammenhang stehend bezeichnete), sondern es sind solche korrekt auszuscheiden (BGE 130 V 352 Erw. 2.2.5, oben erwÃ¤hntes Urteil, I 510/06, Erw. 6.2). Ob der BeschwerdefÃ¼hrerin ein Wiedereinstieg ins Erwerbsleben unzumutbar und mithin die Diagnose der Fibromyalgie als invalidisierend zu betrachten ist, lÃ¤sst sich damit nicht rechtsgenÃ¼glich feststellen.
4.2Â Â Â Â  Sollte sich ergeben, dass bezÃ¼glich der Fibromyalgie keine vom Grundsatz abweichenden UmstÃ¤nde (Erw. 2.3) vorliegen, so wÃ¤re abzuklÃ¤ren, ob und bejahendenfalls inwieweit die LeistungsfÃ¤higkeit der BeschwerdefÃ¼hrerin durch ihr Bandscheibenleiden eingeschrÃ¤nkt ist.
4.3Â Â Â Â  Zusammenfassend ergibt sich, dass sich der Gesundheitszustand der BeschwerdefÃ¼hrerin und dessen Auswirkungen auf die ArbeitsfÃ¤higkeit weder aus rheumatologischer noch aus psychischer Sicht abschliessend beurteilen lÃ¤sst, weshalb sich die vorliegende Streitsache als nicht spruchreif erweist. Sie bedarf weiterer, fachkundiger AbklÃ¤rungen und ist daher an die Beschwerdegegnerin zurÃ¼ckzuweisen. Diese wird ein polydisziplinÃ¤res Gutachten zu veranlassen haben, welches sich unter BerÃ¼cksichtigung der aufliegenden Akten darÃ¼ber auszusprechen haben wird, welche objektiven Befunde sowohl in somatischer als auch psychischer Hinsicht erhoben werden kÃ¶nnen, welche Diagnosen sich daraus ergeben und insbesondere in welchem Ausmass sich die Befunde aus sozialversicherungsrechtlicher Sicht (Ã�berwindbarkeit der Fibromyalgie) auf die angestammte beziehungsweise eine behinderungsangepasste TÃ¤tigkeit auswirken. In diesem Sinne sind die Beschwerden in Aufhebung der angefochtenen VerfÃ¼gungen vom 3. Dezember 2008 und 26. Februar 2009 gutzuheissen.
E. 5
5.1Â Â Â Â  Da es um die Bewilligung oder Verweigerung von Versicherungsleistungen geht, ist das Verfahren kostenpflichtig. Die Gerichtskosten sind nach dem Verfahrensaufwand und unabhÃ¤ngig vom Streitwert festzulegen (Art. 69 Abs. 1 bis IVG) und auf Fr. 600.-- anzusetzen. Entsprechend dem Ausgang des Verfahrens sind sie der Beschwerdegegnerin aufzuerlegen.
5.2Â Â Â Â  Nach stÃ¤ndiger Rechtsprechung gilt die RÃ¼ckweisung der Sache an die Verwaltung zur weiteren AbklÃ¤rung und neuen VerfÃ¼gung als vollstÃ¤ndiges Obsiegen (vgl. Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts vom 10. Februar 2004 i.S. K., U 199/02, Erw. 6 mit Hinweis auf BGE 110 V 57 Erw. 3a; SVR 1999 IV Nr. 10 S. 28 Erw. 3), weshalb die vertretene BeschwerdefÃ¼hrerin Anspruch auf eine ProzessentschÃ¤digung hat.
Â Â Â Â Â Â Â Â  Die ProzessentschÃ¤digung wird vom Gericht festgesetzt und ohne RÃ¼cksicht auf den Streitwert nach der Bedeutung der Streitsache und nach der Schwierigkeit des Prozesses bemessen (Â§ 34 Abs. 3 des Gesetzes Ã¼ber das Sozialversicherungsgericht [GSVGer]). Vorliegend ist eine EntschÃ¤digung von Fr. 1Â�900.-- (inklusive Mehrwertsteuer und Barauslagen) angemessen.
Das Gericht erkennt:
1.Â Â Â Â Â Â Â Â  Die Beschwerden werden in dem Sinne gutgeheissen, dass die angefochtenen VerfÃ¼gungen vom 3. Dezember 2008 und 26. Februar 2009 aufgehoben werden, und es wird die Sache an die Sozialversicherungsanstalt ZÃ¼rich, IV-Stelle, zurÃ¼ckgewiesen, damit diese, nach erfolgten AbklÃ¤rungen im Sinne der ErwÃ¤gungen, Ã¼ber den Leistungsanspruch der BeschwerdefÃ¼hrerin neu verfÃ¼ge.
2.Â Â Â Â Â Â Â Â  Die Gerichtskosten von Fr. 600.-- werden der Beschwerdegegnerin auferlegt. Rechnung und Einzahlungsschein werden der Kostenpflichtigen nach Eintritt der Rechtskraft zugestellt.
3.Â Â Â Â Â Â Â Â  Die Beschwerdegegnerin wird verpflichtet, der BeschwerdefÃ¼hrerin eine ProzessentschÃ¤digung von Fr. 1'900.-- (inkl. Barauslagen und MWSt) zu bezahlen.
4.Â Â Â Â Â Â Â Â  Zustellung gegen Empfangsschein an:
- FÃ¼rsprecher RenÃ© W. Schleifer
- Sozialversicherungsanstalt des Kantons ZÃ¼rich, IV-Stelle
- Bundesamt fÃ¼r Sozialversicherungen
sowie an:
- Gerichtskasse (im Dispositiv nach Eintritt der Rechtskraft)
5.Â Â Â Â Â Â Â Â  Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen seit der Zustellung beim Bundesgericht Beschwerde eingereicht werden (Art. 82 ff. in Verbindung mit Art. 90 ff. des Bundesgesetzes Ã¼ber das Bundesgericht, BGG). Die Frist steht wÃ¤hrend folgender Zeiten still: vom siebten Tag vor Ostern bis und mit dem siebten Tag nach Ostern, vom 15. Juli bis und mit 15. August sowie vom 18. Dezember bis und mit dem 2. Januar (Art. 46 BGG).
Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  Die Beschwerdeschrift ist dem Bundesgericht, Schweizerhofquai 6, 6004 Luzern, zuzustellen.
Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  Die Beschwerdeschrift hat die Begehren, deren BegrÃ¼ndung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift des BeschwerdefÃ¼hrers oder seines Vertreters zu enthalten; der angefochtene Entscheid sowie die als Beweismittel angerufenen Urkunden sind beizulegen, soweit die Partei sie in HÃ¤nden hat (Art. 42 BGG).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.




